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J. Einleitung 

Der erste Teil dieses Beitrages hat in kritischer Absicht ein Dilemma aufgezcige: Das 
WTO-Recht untergräbt in verschiedenen I-linsichren die Wirklichkeit des demokra­
tischen PrinLips in den WIO-Mitgliedern. Der zweite Teil soll nunmehr in kOn­
struktiver Absicht untersuchen, wie dem Dilemma begegnet werden kaM. In einern 
ersten Scnritt werden drei unterschiedliche Modelle des Verständnisses der WTO 
präsentiert, die unterschiedliche Lösungssrrategien bieten. Im zweiten Schritt soll d .. s 
hier verrrctene Modell koordinierter Interd~pendenz näher ausgeleuchtet werden, in 
dem es auf einige zentrale Fragen des WTO-Rechts angewandt wird. Seine Brauch­
barkeit soll sich unter anderem dadurch erweisen, daß es eine systematische Erklä­
rung für die Rechtsprechung des Berufungsgremiums, insoweit sie Einseitigkeiten des 
WTO-Rechts korrigiert, bierct. 

z. Drei Modelle: Liberalismus, politische Integration und koordinierte 
Interdependenz 

Nichts zeigt den enormen Imerpretationsspielraum bei z.ahlreichen mO-Bestim­
mungen deutlicher als erhebliche Auslegungsdivergenzen zwischen vielen Berichten 
der Streitbeilegungspancl und des Berufungsgremiums. Entsprechend bedeutsam 
sind übergreifende Verständnisse von Sinn und Zweck der wro und ihres RechtS. 
In Anlehnung an verwandte Problemsrände im europäischen Winschaftsverfassungs­
recht lassen sich drei idealtypische Verständnisse' transnationalen WirtschaftSrechts 
unterscheiden: das Modell des ökonomischen Lweralismus, das Modell politischer 
Integration, sei es in der föderalistischen Variante oder der der global goverr/ance, und 
dd.$ Modell koordinierter Interdependenz.' 

" Fome!zung ou, Heft }hOOI, '55 ff.; Fußno!enverwei.e be7.iehen ,ich ~.T. auf den r.Teil. 
I M. Web". Die ,Obj.k,iviti" sozi.lwissensch:tfdicher Erkenntnis. in: cl.". (Hrsg.). Gesammelte Aufsi!ze 

zur Wissensch:tful.h,., 7. AuJl . !988, 146 ff., J 90 11.; tur ,eine Nützlichkeit in der RC<:ht,wisson,ch:tf1 vgl. 
E. Grabil2 , Gemcinsch.ltsrecht brich! n>lionales Recht, t966, ,8 ff. 

1 Die,er Teil wurde insptrien von Maduro (r. Teil Fn. 80), 10} 11.; vgl. auch A . "Von ßogdandy, A Bird', Eye 
View on !he Seienee of Europe:\n law, ELJ 6 (1000),108, Z'-I H., 1)5 ff. Mein<:> Wissc{\$ haben diejenigen, 
die der WTO fundamental kritisch gegeniiber stehen, bis jCt2! noch kein wisscn",haltlich .. Modell der 
Intcrpreurion vorgeschl.gen. 
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a) Das liberaLe Modell 

Die ersre Konzeption (das liberaLe Modell) versteht das wrO-Recht als InSU1lmem 
zur substantiellen Beschränkung des Zugriffs staatlicher (einschließlich europäischer) 
Politik auf die Wirtschaft und - in umerschiedlichen Ausprägungen - zur Steigerung 
des internationalen Wettbewerbs sowie der Deregulierung. Was im erSten Teil dieser 
Srudie in der Perspektive des überkommenen Demokratieverstindnisses als Kern­
problem der wro betrachtet wurde, nämlich die EntkoppeJung von Recht und 
Politik durch die Beschränkung des (staatlichen) politischen Zugriffs auf den Wirt­
schaftsablauf. ist aus dieser Sicht gerade eine zentrale Aufgabe des WTO-Reehts. Das 
liberale Modell ist der ausgefeilteste Ansatz im imem:aionalen Wirrscharurecht und 
entspricht dem herrschenden Verständnis in der volkswirtschaftlichen Außenhan­
delsrneorie. J 

Dieses Modell wird in unterschiedlichen Ausformungen vertreten. John Jackson ist 
der bekannteste, wenn auch vorsichtige Vertreter der traditionellen Variante. Wenn 
auch nicht immer eindeutig, präsentiert er in aller Regel das wrO-Recht in einer 
liberalen Lesart: ,.The basic purpose of GATT is to constrain governments !rom 
imposing or cominuing a variecy of measures that restrain or distort international 
trade6C.4 Die Prämisse entstammt direkt der Volkswirtschaftslehre, auf die er sich in 
der Form eines Zitats des Nobelpreistnigers Coase scützt: »Economic policy consists 
of choosing mose legal rules, procedures and administrative struclures which will 
maximize Ihe value of produclion«.s Das WTO-Recht ist danach ein Instrument, um 
Markteingriffe zu beschränken. Der Zusammenschluß von Rechtswissenschaft und 
Volkswirtschaft ist hier besonders eng. 
Eine lheoretisch elaboriertere Variame des liberttlen Modells vertrelen Zivilrechts­
wissenschaftler in der Tradition der Lehre von der Privarrechtsgescllschafr. Danach 
erfolgt soziale Integration weirgehend durch die Trias von Venragsfreiheil, Wett­
bewerb und Eigentum.6 Auf der globalen Ebene konzipieren sie eine gLobale Privat­
recbtsgesellschaft, die durch transnationale privatrechtliche Beziehungen gestaltet 
wird und konzeptionell zu unterscheiden isc von den politischen Gemeinschaften 
mit ihren untersch.iedlichen Regulierungssystemen, die mit den Privatrechtsbezie­
hungen in Konflikt geraten. Dieses Modell sieht im WTO-Recht ein Instrument zur 
Förderung einer globalen Privatrechtsgesellschaft, da es regulatives öffenrliches 
Recht, das störend in den Bereich der zivilrechrlich gestalteten Wirtschaftsbeziehun­
gen eingreift, zurückdrängl.? Nach diesem Verständnis, das das WTO-Reclu als Teil 
einer globalen WimchaCtsverfassung begreifr, verpflichtet das materielle Recht der 
WTO die Mitglieder, einer liberalen Wirtschaftspolilik zu folgen.ß Diese Prival-

J The Econom;,r, World Trade Survey, 11 Sepr. '990. j ff.; The Economist, A Survey 01 World T .... de. lOk •. 
'998,4/1.; B. S. F"')ll ntematioJ1ale Politische Okonomie, 19850 ,. H.; H. GJisnutnnJE.-j. Henn/S. Nchn'ng! 
R. V4J1h,l. WehwitUchafrslch,e. 3d. I, 4, A ull. '99'. 7 ~ f(. 

4 }ack!on (I. Teil fn. 17) ... I .• ähnlich. tbend •. , S. 'Ol: D ... '0 prcvem member nation .Ute. from .bus;ng 
rheir n,tion,1 power< ",hen rhose would dam.gc rnc opeation of world mark." •. An einigen S.ellen stell. 
er lIlerdings die Aufgabe de, GA TTwei. einge,ehraoktor d,r, nämlich al, lediglich "to prevent arbitrary and 
onlair dccisions Or policie, Ir(>rn undcnnining the other rol .. of GATT«; obend:>.., 5.1); J,,,,., The World 
Trading System. '989. )Ol; lel:Z.~re Position entspricht eher dem in diesem Beilag vorgeschlagenen 
Verstand,,; •. 

l j4dmm (l. Teil Fn. 27), '01. 
6 f..-j. MWmAcker, Der Kampl ums Rech. '0 der offen.n Gesellsch:ul, Rech .... hcone '989,273; dl:rs •• Die 

Wiederkehr der biirgerlichcn Gesellschaf, und ihres Rech.s., RJ 10 ('99'), J 77; kri.isch K. Go/ntlur, Ohne 
wei",res und g""z 1U,ornanschl Zur Wiederentdeckung du Dpnv~[(echL$gesdlsch.ti., RJ ,. ('99'),473' 

7 j. DrclCl. Unmittelbare Anwendbarkeit des wro- Rcch" in der globalen PrivllT.chlSordnung, in: B. 
Grossfdd (Hrsg.), FS W. Fikenrscher, '998, 821; vgl. auch W Fikenlscher. Wirt.«:haftsrecht, Bd. I, '98), 
'Sl. Fikentscher versteh' d .. ges~mte ;ntem.llon.le Wirt.\chlftsrcchl :>.ls 'feil einer entstehenden ",el.­
wei«n Wettbewerbsordnung. ebend., 10-1 H. 

8 Für einen .usiohrlichen theoreiischen Überblick vgl. G<rb" (I. Teil Fn. 4)), '31 ff. 
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rechtsgeseUschaft zu schützen ist das wahre Ziel des transnationalen Rechts und 
vermittelt ihm seine materielle LegitimiLät. Nach diesem Verständnis erlaubt das 
WTO-Recht nur solche hoheitlichen Eingriffe. die der Aufrechterhalrung eines 
effekriyen Marktes und der globalen PriY2trechtsgeselischaft dienen.'1 Dies schließt 
Interventionen aus sozialen Gründen oder z.um Schurz der Umwelt nicht vollständig 
aus, verlangt aber die geringst mögliche Jnterferenz mit dem Wirtschahsgeschehen. 
Emst-Ulrich Petersmanns grundrechcliche Lesart der WTO bietet eine dritte bedeu­
tende Variante des liberalen Modells. Danach respekciert das WTO-Recht das Prinzip 
der Gewaltenteilung und beruht auf einem prinzipieU angemessenen Verhältnis 
zwischen Recht und Politik. Seine Überlegungen zur Verfassungsfunktion des 
wrO-Rechts stellen wahrscheinlich den umfassendsten theoretischen Ansatz dar, 
der es besonders gut erlaubt. die Problematik der Entkoppclung von Recht und 
Politik durch die WTO weiter zu yerliefen. Es wurde oben dargesleUt, dnß eine 
spezifische Beziehung zwischen Politik und Verfassungsrecht besteht, da es in der 
Regel über dem "normalen« politischen Prozeß stehe. Unter den meisten Verfassun­
gen ist die politische Änderung von Verfassungsrecht aufgru.nd des Erfordernisses 
spezifiscller Mehrheiten und/oder Verfahren weit schwerer als die des einfachen 
Rechts. JO Verfassungsrecht leitet und kanalisiert den "nonnalen« politischen Prozeß 
und stellt den zentralen Mechanismus, der die TrcnnUllg und Interaktion von Recht 
und Politik in heutigen GeseUschaften stabilisien." Wenn das WTO-Recht eine 
verfassungsrecll[liche Funktion hätte, könnten die zuvor erarbeiteten Charakteristika 
und insbesondere die Entkoppelung nicht als Defizite im Lichte der Verfassungs­
theorie qualifiziert werden." 
Die ve.rfassungsrechcliche Funktion des WTO-Rechts resultiert laut PeursTTI4nn - in 
der Tradition KamsI) - daraus, daß es geeignet ist, über die Gewährleisrungen staat­
licher Verfassungen hinaus die grundlegende individueUe Freiheit von Unternehmern 
und Verbrauchern bei ihren transnattonalen ökonomischen Entscheidungen zu 
schützen. '< Die hauptsächliche Argumentationslinie läuft darauf hinaus, WTO-Vor­
schriften so auszulegen, daß sie individuelle Rechte gegen beschränkende interne 
Maßnahmen einschließlich der Gesetzgebung begründen. 'l Das Argument gewinnt 
erhebliche Substanz aus der Annahme, daß das WTO-Übereinkommen ein Integra­
tions-Übereinkommen darsrellt, so daß die Europäische Wirtschaftsverfassung -
verstanden als eine tendenziell deregulierende Verfassung - als Modell dienen 
kann .16 

9 o..al (I. Teil Fn.8), 8.p , 846; zur Iheorecischen Untermauerung z. B. C. GtJadhdrl., Economic.s .nd the 
Law, Tc<> Mueh One-W.y TraIC;c?, Modern L.w Review 60 (1997). '. 17ff. 

10 De Vcrgollini (t. Teil Fn. 2). z06 {{., 1 H ff. 
1I N. Luhmann, Das Recht der Gesellschaft. 19.9S. 407 If. 
11 Zur VCJWendungdc. Begriffs mit B~<k auf die VCtCinlen Nllionenj. A. Frolllern. Conuirution.lism in rhe 

F.ce of rhe Ch.nging of .he Unit.ed Nation~ in : C. Surek (H"g.). ConSlitutiomlism, Un;verSJIi,m ""d 
Dcmocracy - A Camp.r.u.ivc An.lysis. '999. 53 Ir.; dc-/S, Konstitutiontlisierung d~s Volkerrech". 
Berichte der D .... tschcn GcseUsch.h lür Volk'frech, >9 (1000). ~17 {f .; B. Faßbinder. UN Securiry 
Coun.il Refonn ""d .he Right of Veto . A Con<titunon.1 Pel1lpcCl;vC. '998, Ij Er. 

I} E.-U. PetNSm4M. The \VfO Conscitulion and Human Rights.llEl '000. '9. 4. 
14 Da> filhrende Werk ist E. -v. Pe,enm"nn. Constitutional Funet ions .nd ConSl;ru.ion,1 Problems of 

International uonomic bw. 199r. insb. S.l'O H.; weiterhin H. Hauser, Domes';c ['oliey Found.rion .nd 
Domest;, Poliey FuocUon 00 Intetn.>.,ioo.l "frad~ Rules. Außenwirt.sch.ft '11 (19S6). '7'; F. Ro .. ,kr. 
Compericion .ndTr:adc Polio<5. Außcnwiruch.1r 4' (t986). 467;]. Tllm[ir.lnternarion~1 Economic Order 
.cd Democroric Consticu.ion.lism, ORDO 11 (.,83). 7' Cf. 

'l Die frage unmiuelbarer Wirkung des WTO-Ruhu i.t Gegenstand der urnfwgreiehstcn und konllo· 
veNe"en Di,kussion im intemalionaJen H..,ddsrc"hl; vgl. Gene",l.o"'"'-!, Saggw. Schlußantriigc in 
EuGH Rs. C-'49/96. POrll<g"['·. Rar. Slg. '999. 1-839S. 8~04 ff ., 8414. Rdnr. '4 ff .• l4; W. Meng. Gedanken 
zur Fr.ge unmirrelbarer Anwendung von WTO-Recht in der EG. in U. B,·yerlinlM. 8othe/ R. Hofm.nn/ 
E.-U. Pe,ersma'ln (HNg.). Festschrif, fiU R. Bernhardt. 199$. lo6~ weitcce Nachwc';,e in !. Te;1 Fn. S-

16 PeltTlm4nn (I. Td Fn. 70). ,S9' 
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Das Kernargurnem des liberalen Modells in all seinen uJ1lerscruedlichen Ausprägun­
gen ist wirtschaftswissenschaltlicher Provenienz und beruht auf der Umerscheidung 
geeigneter und weniger geeigneter Instrumente zur Korrektur von FehlemwickJun­
gen des Marktes.'7 Der Schutz des Wirtschaftsprozesses in seiner Wohlstand schaf­
fenden Funktion gegenüber Interferenzen, die ökonomisch suboptimale Regulierun­
gen verursachen. ist eine alte Forderung der liberalen WirtSchaftstheone.IR Auf dieser 
Grundlage gibt diese Lesart den meisten WTO-Verpflichtungen einen weiten An­
wendungsbere.ich, während Ausnahmen tendenziell nur in engem Rahmen möglich 
sein sollen. Auf diese Weise begrenzt sie regulative Interventionen durch die natio­
nalen politischen Systeme. Dies bedeutet eine erhebliche Einschrinkung staatlicher 
Steuerung. zumal die wro nicht nur zur Vermeidung konkreter KoUisionen ver­
pflichtet (das regelmäßige Erfordernis im internationalen Recht), sondern auch zur 
Anpassung der Rechtsordnungen der Mitglieder, Art. XVI Abs. 4 WTO. Im Gegen­
satz zur Europäischen Union wäre angesichts des schwerfäJligen Verfahrens im 
politischen Prozess der WTO mit einer Re-Regulierung auf der globalen Ebene nicht 
zu rechnen. Die Funktion des Rechts als politischem Instrument zur Verwirklichung 
politischer (und teilweise auch verfassungsrechtlicher) Ziele in der ökonomischen 
Sphäre würde damIt empfindlich beschränkLI? 
Die theoretische Substanz und dogmatische Differenziertheit des liberalen Modells 
beeindrucken. Gleichwohl finde ich es letztlich nicht ü beneugend .'0 Bezüglich seiner 
volkswirtSchaftl ichen Grundlagen stellt sich zunächst die Frage, inwicweü ökono­
mische und 0([ hoeh abstrakte Modelle zur Jmerpreution von Rechtsnormen genutzt 
werden können, die unmitTelbar eine konkrete Welr regeln, in der »people live and 
work and die"." Auch die empirische Annahme, daß protektionistische Interessen­
gruppen im Regelfall mächtiger selen als freihändlerische Interessengruppen,u ist 
keineswegs über jeden Zweifel erhaben .' ) Kritiscll erscheint we.iter das rechtsdog­

matische Argument. Es ist kaum überzeugend, die Interpretation ei.nes schwer ver­
änderlichen Rechtskorpus' an eine winschafrswiS$enschafdiche Theorie zu knüpfen, 
die heftig umstritten ist. '4 Gerade bei der Inkorporation von Theoriebeständen 
anderer Wissenschaften sollte das Rechtssystem vorsichtig sein, denn es verfügt nicht 
über Instrumente, strittige Fragen hinsichtlich der Tragfähigkeit wissenschaftlicher 
Aussagen anderer Disziplinen zu entscheiden. Es so]Jte eher- um der Legitimität des 
Rechtskorpus' willen - Bestrebungen abwehren, die auf der Grundlage einer um­
stnnenen Theorie bestimmte Interpretationsergebnisse vorschlagen. '1 Dies gilt um so 

'7 [m Einulnen Me"g (Fn. (5), \oSO H.; E.-U. Ptternnann, [n~rn.tion~1 T .. de Order .nd Inlcma.ion.1 
Trade l..>w, in: T. Opperm.on und E.-U. Pete"m.nn (1-1,,1;.), Reforming .he International Eco/lomic 
Order, 1997. 

,S M. Friedm4n. K.pi,~lismu s u nd Freiheit, '96 •• 'I; vgl. auch Mmmir.cJur (Fn. 6); Die •• An>ichl wird VDA 

/IIich,ig~n wirtScha1dichcn Ak 'euren gcteil ... vgl. den Vorsincnden d .. Doul5Chen B.nk. R. Breuc-r. 
Offene Burgerge,.lI.ch,u, in der glob,lisicrren Wd(Wiruchafl. Fr.nkfuncr Allgemeine Zeirung VOm 

14 ·J.nuu 1999.'. 
'9 Für ci ne Abwiigung d.r Vor- und Nach,eile vgl. E.-u. Peli . ..,mumn, Intemarion.! Compelinon for 

Govemrnents and for Privare Busincss, j.w.T. )0 Heft 3 ('996), 5. 11, 15 fr, 
10 Ausfuhrlieh R. HO<1J5</K Nicoi4i.djs, Legi,imacy .nd Glob.1 Gov~m'U1"'; Why ConsIitut.ionali~jng rhe 

WTO i< • S,ep Too Far, hltp://<VWW.ksg.h,rv:ud.e<lu/cbglmdelhowse.h,m; KrAjewJkj (I. Teil Fn . 19). 
17Sff.; LAnger( J. Teil Fn. 10), I S ff. 

11 WTIDS 16/ABfR, wr1DS48/ AßfR (Fn. 7,),2,1{. 187. 
II Pceer<rn.ann (Fn . '4). 96ff. 
1j Golds/ein/Martin (I. Tril Fn. 34), 609 f. 
24 Im Einzdncn D. lrwin, Ag.inS! rhe Tode: An Inrelb:Nal HiSlory 01 Fr.e T .. dc, 1996, !80ff~ E. 

Hob,bawm, Das Zei ... hcr der Extreme, IY95 . 70J; C Lofdahl, On Lh. Environmenlal ExternaJitics 01 
Glob.! Trade. [olern.tion.1 Polinc.al Seienee Review '9 (199&), ))9, H I; P, Perl",,,, Sus~in.bl. Trad., in: 
R. Keil/L. Fawccll (Hrsg.), Poli,j,,1 Ecology. 1998. ~6, p; vgl. ~uch die N.chwcist in I . Teil Fn . 8. 

'5 Kritisch auch der WinschafrswLssenschaftl cr E. Göodhart (Fn. 9), " .Economics h", becorn. an incret· 
,ingly and unasharne<lly imperialist sodal seienee in fecem dcc.tdes. And you in thc I.w pcovide onc o f our 
fincst colo1'1.ies ... , 
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mehr in dem fraglichen Bereich, ist es doch nach nationalem Verfassungsrecht durch­
aus legitim, daß eine politische Gemeinschaft sich für geringeren Wohlstand und 
weniger Integration in den Weltmarkt zugunstcn der Förderung anderer Anliegen 
entscheidet und sie mit ökonomisch suboptimalen Instrumenten verfolgt.'6 Selbst 
wenn sich ein Mitgliedstaat bewußt und demokratisch dafür entscheidet, eher eu, 
"Wenbewerbsstaat" als ein ,. Wohlfahnsstaatc'7 LU sein, so legt doch eben selbiges 
demokratische Prinzip nahe, die Revision dieser Entscheidung in der Reichweite 
späterer Mehrheiten zu belassen. In grammatischer und sYSlematischer Hinsicht 
bleibt zu ergänzen, daß das WTO-Recht keinen Hinweis dafür enthält, seine Rege­
lungen als Grundrechte und individuelle Freiheiten zu verstehen . 
Weitere Bedenken gegen diese Lesan ergeben sich, rellektie.n man die spezifischen 
Probleme richterlicher Grenzziehung zwischen zulässiger politischer Intervention 
und wirtschaftlicher Freiheit.'s Gerichtsverfahren sind in der Regel nicht besonders 
gut geeignet., regulative Probleme zu lösen. Im Regelfall fehlt rechtsprechenden 
Organen die Sachkenntnis für solche Fragen; ihr Tatsachenwissen ist abhängig von 
den beteiligten Parteien, und die Fragen werden regelmäßig ohne Anhörung weiterer 
Betroffener, die nicht am Streit beteiligt sind, entschieden. Auch ist der Gesamtauf­
wand eines gerichtlichen Verfahrens regelmäßig weit höher als die Kosten eines 
VerwaJrungsverfahrens.'1 All diese Erwägungen werden durch die Vorgehensweise 
des EuGH bestätigt. Wie oben dargestellrlO, ergibt eine Analyse seiner Rechtspre­
chung zur Warenverkehrsfreiheit, daß sie auf der Prämisse möglicher legislativer 
Korrektur auf supranationaler Ebene basiert und so jUSt diesen Problemen begeg­
net. 

b) Das Modell politischer Integration 

Das zweite Modell, hier als Modell politischer Integrdtion bezeichnet, zielt darauf ab, 
die internationalen Rechtsregime jm Allgemeinen und die WTO im Besonderen 
vermehn mit politischen Funktionen und Rechtserzungskompetenzen auszustatten. 
Es wird in verschiedenen VariaolC11 venreten: Manche fordern föderale Organisa­
tionsformen, andere schlagen - nur in ersten Umrissen definierte - völlig neue 
Formen vor, zumeist unter der englischen Bezeichnung intetnatiOMI oder global 
governance zusammengefaßt.l ' Das föderale Verständnis zielt darauf ab, auf der 
traIlsnationaJen Ebene tendenziell die in den staatlichen Systemen etablienen Bezie­
hungen zwischen Recht und Politik wiederherzustellen. Vorgeschlagen wird eine 
umfassende globale Föderation,» aber auch - etwas realistischer - ein Ausbau der 
WTO in AnaJogie zur Europäischen Union. l ! Letztere Position steht nicht zwangs­
läufig im Widerspruch zur liberalen Lesart; neue Formen intemationaler Politik 
können durchaus in sie imegriert werden.J • Die entscheidende Idee isc es, den 

16 R. Wahl, Der Einulne in der Weh jenseilS des Su>tes. Der SI aal 40 ('001), 4f , 67 f. 
27 Vgl. hierzu Altvater! MaJPlkopf (r. Teil Fo. 8), 41. 6 J ff., 13) f{., II 9 ff. 
lS Im Einzelnen Maduro (,-Teil Fn.So), j9ff. 
'9 Weilere Argumente bei Mad",o ( .. Teil Fn . So), '4 ) It 
30 Si.he oben r. T.illl 4-
)1 Commissiollo11 Global Govern4ncc, Our Global Neighbourhood, 1991,9 !i.; M. Zum, Regieren jensciu 

des N.t.ionalstaal.C>, '998, P9 ff.; AI/va .. ,/ Mahnkopj (,. Teil Fn.8), 397. 
}l 0. HöJfr, Demokrarie im Zeiuherdcr Globalisicrung, 1999. ) loff.; über7.eu~ende Kritik bel K. Giinth.., 

(I. Teil Fn . 7), 1)' f{~ .hnlie~ die Idee .iner ko,mopoli';,.hen Demo!lr .. '., D. Held, Rechin!Un!; Demo­
cracy: Glob~~7.at.ioo .nd OemO<wic Theory, ;0: Streek (,. Teil FO. 7). S? 

H D. MeSSM..,/F. NMS(h(/e" Global GovcrnVlCC. Herausforderungen an der Schwelle ~um ~I.Jahrhllnden.. 
in: D. S<:ngh .... (Hr.g.), Fricd~n machen, '997, H7, 35'. G. Shell, T .. dc Leg31i.m and Internation.l 
Rel.,ion Theory, Duke Llw Journal H (199f), 8'9 fi. 

H E. -U. Petmrnann hat in • Th~ Transformation of Ihe World Tnding System rhrough ,he '994 Ag=menr 
E'lablishing the World Trade OrganiutiQn., EJIL 6 (199!). 16" 18,,11', bedeutende Vorschläge !ür ein 
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4JO politiscnen Prozeß innerhalb der WTO so zu organisieren, daß erforderliche Recht­
setzung auf globaler Ebene erfolgen kann, etwa nach der von Roessler vorgeschla­
genen Interpretation des Art. XXV GATT 1947.)) Dieses Modell, so interessant es ist, 
kann jedoch kaum zur Interpretation des geltenden WTO-RechtS herangezogenen 
werden, da - anders als im Europäischen Recht - die einschlägigen Kompetenzen und 
Verfahren weitestgehend fehlen: J6 Die bloße Möglichkeit, daß irgendwann zukünftig 
geeignete Kompetenzen übenragen und entsprechende Verfahren eingerichtet wer­
den, erlaubt keine Interpretation des geltenden wrO-Rechts, die solche Kompeten­
zen und Verfahren voraussetzt. 

c) Modell koordinierter Interdependenz 

Das dritte Verständnis - als Modell koordinierter Interdependenz bezeichnet - ver­
sucht einen der derzeitigen Organisationsverfassung der WTO entSprechenden Aus­
gleich zwischen der zunehmend transnationalen Narur der Wirtschaft und der Ver­
amwonIichkeit der WTO-Mitglieder unter ihren jeweiligen Verfassungen zu finden. 
Es versteht die Vorgaben des WTO-Rechts, die das interne Wirtschaftsrccht beruh­
ren, im Wesendichen als Instrumeme, (offenen) Protektionismus zu verhindern und 
zudem die WTO-Mitglieder zu zwingen, die wirtschaftlichen Interessen der Bürger 
anderer wrO-Mitglieder in Rechnung zu stellen)? Hinsichtlich des internen Win­
schaftsrechts ist das wrO-Recht nur ein Instrument zur Koordinierung internatio­
naler Interdependenz, es dient nicht dazu, interne regulatorische Maßnahmen zum 
Zwecke des Wirtschaftswaehsrums oder der Gewährung zusätzlicher winschahlicher 
Freiheit zu beschneiden. Das Modell koordinierter Interdependenz gründet auf der 
verbreiteten Uberzeugung, daß die Gleichbehandlung das zentrale Prinzip des 
WTO-Rechts ist. Die wrO-Mitglieder bleiben so in der Regulierung der in ihrem 
Kompetenzbereich liegenden Winschaftsvorgänge weitgehend frei, weder Deregu­
lierung noch regulativer Wetcbewerb sind Ziele der \'1:'1"0. Im Gegensatz zum libe­
ralen Modell hat das WTO-Rechl nach dieser Konzeption keine Verfassungsfunktion 
für die inländische WirtschaftSpolitik. Dieses ModeU entspricht am ehesten der 
problematischen Entkoppelung von Politik und Recht, wie sie im I. Teil dieses 
Artikels festgestellt wurde. In den folgenden Abschnitten sei dieses Modell juristisch 
näher skizziert. 

3. Die Ziele des WTO-Rechts 

Die koordinatiollsrechtliehe Lesart des WTO-Rechts versteht den Abbau protektio­
nistischer Grenzmaßnahmen und die Glcicbbehandlung als seine zentralen ZicJe. Sie 
widerspricht Konzeptionen, die als Ziele der WTO den FreihandePR oder gar eine 
MarklimegrationJ9 nennen. In der Tat Lauchen .. Freihandel" und .. Marktintegration« 

-Globallntegralion Agreement •• 1. mögliche, Modell einer kUnlcigcn Entwicklung gemacht. LAngtr 
(I. Teil Fn. 10), )Jo, How<t/Nioolaidis (Fn. 10), I) Ir. 

JS Siche oben I. Teil II J .... 
36 Siehe oben I. T~illl ). 
)7 In diesem Sinne aucn unger (I. Teil Fn. 10), 6{ ff.; R. flowsc, Democraey, Scicnce, .nd Frcc Tradc: Rjsk 

Rcguluion on .rial a •• he World Trad. Org.nintion (im E rscheinen); R. Hows~, ey"" W,deShu. in Searrle: 
The Legitim~cy 01 .he World Trade Organiz .. ion, in: HeiskanenlCoi(~ud (HeSß.), rh. Legieim3ey of 
Imem.tion.1 Insritutions, (im Erscheinen - United N .. iQMS Uni'·.rsicy Press 2001). 

JS M. MOl!llshi,4, Competition Poliey in ,he Framcwork 01 WTO, in: FS Ehknn.nn (Fn. '4). S (Manu· 
skript); vgl. .uch AiJ.volerl Mahnkopj ( •. Teil Fn. S), )96. 

39 So T. COllier, A Theory 01 Direcl Erleet in Glob~1 Law, in: FS Ehlennann (I. Teil Fn.14). p~ssim; 
PeurSmtlnn (1, Teil Fn.70). p,-",im. 
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an keiner Stelle als Ziele der wro auf. Nach der ersten Präambelerwägung zum 
WTO-Übereinkommen ist Ziel ,.die Ausweitung der Produktion und des Handels 
mit Waren- und Dienstleistungen". Der Umfang imenclierter Liberalisierung er­
schJießr sich aus der dritten Präambelerwägung, wonach die Bestimmungen des 
wrO-Rechts »auf einen wesentlichen Abbau der Zölle und anderer Handelsschran­
ken sowie auf die Beseitigung der Diskriminierung in den imernationalen Handels­
beziehungen abzieJen« .io Danach zielt das WTO-Recht nicht einmal hinsichtlich 
spezifischer Handelsbeschränkungen auf deren vollständige Beseitigung ab, sondern 
bezweckt lediglich deren »wesentlichen Abbau«. Liest man dies im Lichte von An. 
XXIV Abs. S GATI, der die Voraussetzungen einer Freihandclszone niederlegt, so 
wird deutlich, daß Freihandel (und damit erst recht M~rkrinregration) kein Ziel der 
wro ist.4

' Dies bestätigt die Differenzierung zwischen -wesenrlich.er Abbau ( ... ) 
anderer Handelsschranken« und »die Beseitigung der Diskriminierung in den inter­
nationalen Hande.lsbeziehungen~ . Aus der Differenzierung erschließt sich ein enges 
Verständnis des Begriffs »Handelsschranke«, da ein weit gefaßtes Verständnis jedes 
diskriminierende Verhalten mit umfaßt häne. Danach berrifft der »wesentliche Ab­
bau~ nur spezifische Grenzmaßnahmen, während es bei internen regulatorischen 
Maßnahmen allein um die Beseitigung von Diskriminiel1.lngen, aber eben nicht um 
den Abbau von jeglichen Beschränkungen oder deren Harmonisierung geht. 
Das hier vorgeschlagene Verständnis bestätigt eine vergleichende Analyse mit Art. 2 

EU und Art. 1 EGY Diese beiden Veruäge screben in der Tat eine wirucha1cliche und 
politische Integration an. An. l EG stützt eine weitreichende, marktintegrierende 
Auslegung der EG-Venragsbestimmungen, die die Mitgliedstaaten zwingt, gemäß 
dem HerkuJlftslandsprinzip den Marktzugang für die Produkte aus anderen Mit­
gliedstaaten unabhängig davon zu gewähren, ob die incernen Rechtsvorschriften 
erfüllt werden. Aber Art.l EG zielt eben auf die Etabliel1.lng eines "Gemeinsamen 
Markces«, während das mO-Recht lediglich auf einen .wesentlichen Abbau von 
Handelsschranken« und die "Beseitigung von Diskriminierung« gerichtet ist. Dieser 
Unterscrued wird noch deutlicher, zieht man den systemat.ischen Kontext in Betracht. 
Art . .l EG wurde im Verlauf der Integration durch soziale Ziele angereichert., die dem 
WTO-Recht gänzlich fehlen. Nicht zuletzt die Europäische Grundrechtecharta hat 
die Unteilbarkeit von Freiheit und Solidarität als wesentliches Ergebnis der politi­
schen Auseinandersetzungen des letzten jahrhunderts in ihrer Präambel bestätigt. 
Die Kluft zwischen EG- und wrO-Recht wird noch größer, betrachtet man die 
Präambeln der EG- Und EU-Verträge, die eine »immer engere Union der Völker 
Europas« anSlIeben, um Frieden, Demokratie und Grundrechte 7.U fördern. Nichrs 
hiervon findet sich im WTO-Übereinkommen. Man muß annehmen, daß diese 
Divergenz gewollt ist, denn diese Grundaxiome der europäischen Integration - bisher 
der erfolgreichste Versuch, den grenzüberschreitenden Handel zu liberalisieren -
mußte den verllandelnden Parteien beW1Jßt gewesen sein . Darüber runaus fehlen der 
WTO die politischen Mechanismen, die LiberaJisierung und Deregulierung, die 
durch die RechtSprechung hervorgebracht werden, zu begleiten und zu gestalten.~J 
Das koordinacionsrech.diche Verständnis der Ziele der wro {indet eine weitere 

40 Ähnlich die 1. Begrundung>erwitgung zum GAlT; "gi, ,uch die 2 , und 4. Begründung.erwägung zum 
GATS. " Begnindungserw~gung TRIP •. 

4 ( So zum GAlT '9'17 J. TI<mUr. GATT Rules wd Commun;ty Law, in: M. HilflF.JlcobsfE.·U. re(ersm~nn 
(Hr.g.), Thc Europcan Communi(}' and GATT, '986, ',7. 

4' ZU An. 1 und 3 EG A. "on 8ogd.tndy. in: E. Grabiu/M. Hilf (Hrsg.). EU-Kommcnur, ~ooo. An. 2 EG, 
Rdnr, I, 19{1, 

4J Zu weitercn Un.erschieden C.-D. Ehlc,"ucTm/G. Cdmpogrande, Rule, on Service. in ,he EEC: A Model 
fcr Negoti,tiog World-Wid. Rule,?, in: E.-U. Pelersmann!M. !-lilt (!-Irsg.), The New GAlT Round of 
Multilateral Trade Negotiation., Bd.!, '988, ~81, ,,81 ((. 
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43 2 StÜtze in einer bezeichnenden Argumenutionsfigur des Berufungsgremiums: Es 
nimme niemals ein übergreifendes "globales~ oder" WTO-Jmeresse« an, wie es 
insbesondere von vielen vorausgesetzr wird, die auf cine verstärkte politische Integra­
tion drängen.44 Vielmehr haben in seinen Begründungen nur die Mitglieder ein 
rechtlich rclevaotes In(eresse.<! Die Annahme eines " Gemeinschaftsimeresses" ist 
im Gegensatz dazu ein Kernbegriff des europäischen Gemeinschaftsrechts (Are. 43 
Abs. I lit. a EU, Art. 86 Abs.2 EG) und gehört zu den wichtigsten argumentativen 
Werkzeugen des Europäischen Gerichtshofs.'" 
Ein ähnliches Ergebnis konum bei der Frage zu Tage, ob die Harmonisierung na­
tionaler Regelungen Ziel und Gegenstand der wro ist. Sicherlich lassen manche 
Bereiche des WTO-Rechts den Mitgliedern nur wenig Gestalrungsspielrölum, insbe­
sondere im Bereich des außenhandelspolirischen Instrumentariums. So muß jede 
Regelung des Antidumping-Rechts eng an den detaillierten Regelungen des einschlä­
gigen wrO-Abkommens ausgerichtet sein, um als WTO-konform zu gelten. Ähn­
liches gilt für Subventionen unter den maßgeblichen WTO-VorschrifrenY Besonders 
einschneidend ist das TRIPs-Übereinkommen. Zwar legt es rechtlich den Mitgliedern 
keine Verpflichtung auf, ihre Gesetzgebung zu harmooisierenY Aber eine auf Aus­
länder begrenzte Umsetzung kann leicht zu einer umgekehrten Diskriminierung der 
Bürger des WTO-Mitglieds führen, ein Ergebnis, das politisch wohl unhaltbar ist. Es 
kann deshalb erwartet werden, daß TRIPs im Ergebnis harmonisierend wirken wird. 
Es ist jedoch wichtig zu sehen, daß dies Ausnahmen sind. Harmonisierung ist gerade 
kein allgemeines Ziel der wro; entsprechend kann etwa eine Bestimmung des GATT 
nicht mit dem Ziel ausgelegt werden, eine Harmonisierung herbeizuführen.<? Dies 
bestätigen die Berichte des Berufungsgremiums zum SPS-Übereinkommen. Zwar 
zielt das SPS-Abkommen - nach seiner Präambel - darauf, ~d;e Anwendung von 
gesundheitspoüzeilichen und pflaozenschutzrechdichen Maßnahmen zu fördern, die 
zwischen den M.itgliedern ( .. . ) harmonisiert werden«. Dennoch legt das Berufungs­
gremium sogar dieses Abkommen dahingehend aus, daß die Mitglieder hinsichtlich 
der Gestalrung ihres einschlägigen Rechts autonom bleiben . Das BeruJungsgremium 
weist die Ansicht des Panel im Hormon-Fall zurück, wonach die Mitglieder gehalten 
seien, harmonisierte internationale Slandards zu übernehmen.jO Statt dessen urreilte 
das Berufungsgremium, daß die in der Präambel des SPS-Abkommens erwähnte 
Harmonisierung ein ~Ziel ist, daß erst zukünftig zu realisieren ist«.p Da5 Berufungs­
gremium versteht die betreffende sPS-Vorschrift lediglich als Verbot von .. rhe lise of 
such measures for arbitrary and unjus[jfied discriminauon berween Members«.ll 
Danach bleibt die RegelungsautonoJl1ie weitgehend erhalten.!) 
Dies besütigt die in diesem Artikel vorgeschlagene allgemeine Lesart: Der über-

4+ Vgl . Clwa D. Me",,.YlF. N'lS,heltr, Glob.1 Govomance. Organisarion.elcmcnlC und ~ulen einer Weh· 
ordnung$polilik, in : dies. (Hrsg.), Wehkonferenun und Wehberi chlf. Ein Wegw~ser durch die inter. 
nalional . Diskussion, • 996, • 1, 21 . 

i! Z. B. wrlDS 219 ( •. Teil Fn. 20), »; wr/DS SS/AB/RR, Umud SlateS -Impon Proh.bilio~ of cfY14in 

Shrimp and Shrimp Produru, ZiH. 164, 167. 
46 EuGH. Rs. ,6/6" '1)/1.71 G.nd (.. LOOI, SI\:. '96j, I, 24; M. Heinlun, Die lc-gi.im .. ion d~s Europäischen 

P~rI,men", ZEuS j (~oe~), )77, )81 1(. 

47 Zu einer I nttrpulalion im Sinne .koordinierter Incerdependenz- '-,,"ger ( •. Teil Fn . • 0), 164 ff. 
48 TRJPs Itg, lediglich SI~nJards für die Behandlung von A".~ehö';gcn ~nde",r Milßliedsulten fest, An. 1 

Ab.;.) TRIPs: .Die Mi'glieder gewährtn die in diesem Ubercinkommen festgelegte Behandlung den 
Angeharigen der .\nderen Mitglieder., näher A. Schd[t:rS, Norm~'2ung ZUm gei •• igen Eigentum in 
intern.cian.1len Orgmimionen, Wlro und WTO - .in Vergleich. GRUR Im. '996, 76), 770f. 

4.9 vgl. H<ywulMavroidu (I. Teil Fn . ~). $. 2 (Manu,~ripl) . 

jO wrlDS ,61ABIR (Fn . 72), ZiH. 16, . 
P wrlDS 261AßIR, WT/DS-48/ABIR, (I. Teil Fn. 7'), Ziff. 16,. 
P Ebend .. Ziff . • 77. 
!) Ahnlieh wrlDS s8/AB/R (Fn. 41), Ziff. '93; \VfIDS , I') ( •. Teil Fn.lo), JO. 
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wiegende: Teil der materiellen und verfahrensrecbdichen Vorschriften des wro­
Rechts ist auf die Wahrung des Prinzips der Nichrdiskriminierung ausgerichtet. 
Dieses Prinzip sollte nicht unterschätzt werden. Über seine wirtschaftliche Dimen­
sion hinaus hat es eine bedeutende politische Funktion.!< Eine Diskriminierung von 
Waren wegen ihrer Herkunh kann zu internationalen Spannungen führen. Insoweit 
dient dieses Prinzip nicht nur dem Handel, sondern auch der intemationalen politi­
schen Stabilität. 
Im Ergebnis bestätigt die Präambel des WTO-Übereinkommens die vorgeschlagene 
Lesart, daß das WTO-Recht auf die Reduzierung von Zöllen und ähnlichen Hin­
dernisscn sowic die Beseitigung von Diskriminierung ausgerichtet ist, nicht aber die 
Aufhebung sämtlicher Handelshemmnisse, etwa im Sinne der ",Cassis de Dijon«­
Doktrin des EuGH, anstrebr, und auch nicht Freihandel, Marktintegration oder 
regulacorischen Weltbewerb. Freihandel, Marktintegrat.ion oder regulatorischer 
Wettbewerb sind noch nicht einmal Ziele, die die WTO-Mitglieder durch weitere 
Verhandlungen verwirklichen woUen (Art. lI1 Abs. 2 wrO). Sie sind damit erst recht 
nicht geeignet, die Auslegung des geltenden wrO-Rechts zu leiten. All dies spricht 
für das Modell koordinierter Interdependenz. 

4. Begriff der Diskriminierung und Reichweite von Ausnahmen 

Eine entscheidende Vorschrift zur Bestimmung der Reichweite des wrO-Rechts ist 
Art. 1II Abs. 4 GAIT, insbesondere die Bedeutung der Wone »gleichartige Waren" 
und "dürfen [ ... ] keine weniger günstige Behandlung erfahren«. Es ist leicht, diesen 
Tatbestandsmerkmalen in Anlehnung an An. 28 EG-Vertrag eine Bedeutung zu 
geben. mje der weite Bereiche des internen Rechts in den Anwendungsbereich des 
wro-Rechts geraten. So iSI zum Beispiel die U mschreibu ng »keine weniger günstige 
Behandlung« mit dem Verbot der Diskriminierung gleichbedeutend und kann, wie 
das Recht der EU zeigt, als »fakcischc«, »indirekte-, »verschleierte« oder ~rnirtelbne" 
Diskriminierung leicht so konstrUiert werden, daß es fast jede Rechtsnorm erfaßt, die 
eine Belastung von Imponen darstellt. 11 In der Europ:iischen Union ist diese Kon­
srrukrion gerechtfertigt, da es um die Schaffung eines Gemeinsamen Marktes geht 
(An. 2 EG-Venrag). Die Hauptfunktion von Art. rn GATT bestehr dagegen darin, 
die Umgebung ausgehandelter Zollbindungen zu unterbinden,16 was eine wesentlich 
zurückhaltendere Interpretation nahe legt. Dies bedeutet, daß nur bei vergJeichsweise 
massiven Benachteiligungen spezifisch ausländischer Erzeugnisse eine indirekte (mit­
telbare, verschleierte) Diskriminierung angenommen werden sollte. 
Ein ähnliches Problem besteht hinsichtlich des Begriffs der "Gleich.anigkeit«. Die 
Srreitbeilegungsorgane haben hierzu, sich des Problems bewußt, eine vorsichtige 
Strategie verfolgt. So betont das Berufungsgremium, daß die Gleichartigkeit unter 
Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände des spezifischen Zusammenhangs 
von Fall zu FaU zu bestimmen sei, womit es sich ein Maximum von Flexibilität zur 
Sicherung seiner Akzeptanz erhält.S7 Von größter Bedeutung ist in diesem Zusam­
menhang der StreJt Kanada gegen die Europäische Union, in der Kanada den Markt-

54 W. CulbcY!Jon, Imem .. ion.l Economic Polici"",, '9Ii, 18i-19l; R. Gardnt:r, Slerling·Dolhr Diplomlcy, 
'916,,6, '7 . 

55 MaduTO (I. Teil Fn. 80), H (f. 
i6 R. Hudec, Dtveloping Coun,ri.,. in ,he GATI Legal Sy,,,,m, '9S7, IjJ; 1';-7, Slol1., Freih.ndel und 

Verf<lSsung, Z.öRV, '997, 81, "9· 
i 7 Berich, des Berufungsgremiums vom 4. Okwber '996, wr lOS 8, 10, lIlA B/R.,J"fMn - T4JWon Alcoholic 

Beveragt;. ,,-1,. 
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434 zugang von asbesthaitigen Produkten zu erstreiten suchte. Zentrales Argument der 

Kanadier war die Gleichanigkeit asbcsthalLigcr und asbesdreier Produkte)! 
Es entspricht jedoch verbreiteter Auffassung, daß der Vergleich von Produkten auf 

rue Eigenschaften der Produkte selbst beschränkr sein muß und nicht auch die 
Herstellungsmethode des Produkts einbeziehen darf.!9 Konsequemerweise sind 

dann Waren, die sich nur in ihrer Herstellungsmethode unterscheiden (etwa mchr 
oder weniger umweltschädigend oder durch Kinderarbeit gewonnen), aber gleiche 

Produktcharakterist.ika aufweisen, als ),gleichartige Waren .. anzusehen, so daß eine 

unterschiedliche Behandlung (etwa ein VermarktuDgsverbot) wegen der Herstel­
lungsmethode eine prima facie-Verletzung des G ATI darstellt, die speziell gerecht­

fen.igr werden muß, etwa gern. An. XX GATT. Die entsprechende Rechrfertigung 
erschwen die Tendenz, nur solche herstellungsbezogenen Beschränkungen zuzulas­

sen, die auf einer multilateralen Grundlage aufruhen.60 Dies beschneidet empfindlich 

die Gestalrungsautonomie in einem kritischen Punkt, da es einer politischen Ge­
meinschaft sehr erschwert wird, der politischen und ethischen VerantwortUng, die 

man als Konsument eines Produktes für die Umstände seiner HerstelJung hat, durch 
rechtliche Maßnahn\en zu begegnen. Das Verständnis, welches auf das Herstellungs­

verfahren bezogene einseitige handelsbeschränkende Maßnahmcn eines WTO­
Mitglieds als unzulässiges einseitiges Verhalten qualifizien,61 vernachlässigt den 

Umstand, daß oft nicht die Wahl besteht zwischen einseirigem und multilateralem 

Verhalten, sondern weit häufiger zwischen einseitigem Verh;tlten und Unrätig­
kei[.6l 

Nach Howse und Regan ist es hingegen durchaus möglich, Art. III Abs. 4 GATIsozu 

ioterpreoeren, daß die Unterscheidung zwischen produktbezogenen und produk­

cionsbezogenen Maßnahmen aufgegeben wird und so rechtlich der Verantwortung 

des Konsumenten begegnet werden kann.6) Sie regen ein Verständnis an, das die 

Bewertung aller Umstände einer Maßnahme ermöglicht. Ihrer Ansicht nach ist unter 

~gleichanig .. zu verstehen: -not dilfering in aoy respect relevant to an acrual 000-

protectionist regulatory policy".64 Demnach sind nur herkunftsbezogene Beschrän­

kungen grundsätzlich problematisc~ während dies bei herkunftsunabhängige.n (all­

gemeinen) Maßnahmen nicht der Fall ist. Howse und Regan bieten eineo interes­

s~men Ansatz, der innerstaatlichen protektionistischen Regulierungen wehrt., gleich­

zeitig aber einigen der entscheidenden Defizite des WTO-Rechts, die in diesem 

ArtLkel dargestellt wurden, begegnet. Sollte es gelingen, eine Reihe von berechrigten 
Einwänden auszuräumen6\, so könnte ihre Belrachruogsweise das Modell koordi­
niert.er Interdependenz wesentlich bereichern. 

Der Umfang, in dem das wrO-Recht das Recht der Mitglieder überlagen und 

58 Duu Be,;~hldes Panel vom 18.Sept.leoo, wrlDS IHfR, EKTIIp~an CDmm;<nJli"-Mc.uur,,A[[cctillg 
A,b"IO' 41Id A,bmos COn!4i"ing Prodtoets, Ziff. 8. 10,11. 

59 Au.rululich F. Altemo/kr, Möglichk.eiten und Grenun der Beriieluichrigung von Umwcl~hutzzielen in 
den VenragSleX"len d~r Wehh~ndclsorg.nisalion, DiS>. S:ltJk, Gallen, 1996, &7 H., > r) ff.; vgl. 1uch z. B. 
Uniud SCalCJ - R'ltrictions on lmporlS o[ Tuna, [LM )0 (1991), '594 und lLM H ('994), 9J6; A ",m 
Bogd4nd"J,lnlesn .. ionalu Handel und na,ionaler Umwe!~hutz: Ein. Abgrenzung im Lieh'e des GATT, 
EuZW 1991,14) ' 

60 Wissensch4jrlichff 8ei,.., da Burulcsr.gicrung Glob.ü Umw~lJ."trdnd"""g~n, Weh im W.ndcl: Neue 
StrukNtCn globaler Umwchpolitik, '000, 117 (. 

6, Y&I . B. janun, Tb. Liroits 01 Unilalcro.lism from 3 European Perspeclive, E)IL 11 (2000), J09. )I J. 

61 D. Bod4nsky, WllOl's so Ihd abom Unila,eral Action 10 PrOle" ,he Environment), EJIL , I (1000). H9. 
6) R. Haw,e/D. Reg4n, The ProducllProces.sdininction-An Illmory Euis for Discil'lining 'Unilarenlism. 

in Trade Policy, EJ I L J r ()ooo). '49 ff. 
64 Ebend.., ,6,. 
65 Vgl. T. COlhe,/P M41)roiJis, Condusions, 'n:dies. (Hrsg.), Regulnory Barr; .... nd rhe PrincipleofNon· 

Discrimin,uion in World Tr.dc L1w.>eoo, )89, 390 f.;}.}""'«lm, Commcnu on Lhe Shrimpffurtlc and Ihe 
Proa<sIProduction DiSlinc~ion, EJ IL r I (.coo). JO) 11. 
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herausfordert, ergib! sich des Weiteren aus der Interpreration der Ausnahmen zu den 
materiellen Pflichten. Je strikter eine Ausnahme angewandt wird, desto enger ist der 
legislatorische Gestaltungsspielraum der WTO-Mirglieder. Die Umsichtigkeir des 
Berufungsgremiums tritt wieder deutlich zu Tage, insbesondere in einem Vergleich 
zur Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Der EuGH hat die Ausnahmen 
zu den Grundfreiheiten stets eng ausgelegt.tt Ein entsprechendes Vorgehen hat das 
Berufungsgremiurn ausdrücklich abgelehnt: ,,(M)erely characterizing a treaty provi­
sion as an ,exception< does not, by itsclf, jusufy öl >stricter' or 'narrower, interpre­
talion«.6] Diese Konzeption überzeugt im Lichre der oben aufgezeigten Probleme im 
Organisauonsstatut der WTO. Nur auf diesem Weg wird den wrO-Mitgliedern 
etwa die Möglichkeit belassen, diejenigen Maßnahmen zu ergreifen, die erforderlich 
wären, um das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung entschlossen zu verfolgen.6i 

fnsgesaml ist feslzuhalten, daß das WTO-Recht in seiner Auslegung durch das 
Berufungsgremium keinen Grundsatz festschreibt, wonach im Falle des Konflikts 
dem Handel Vorrang vor anderen privaten oder ö{fentuche.n Interessen gebührt." 
Dies erlaubt aucb eine Perspektil'e der Lösung zahlreicher potentieller Konflikte 
zwischen dem WTO-Recht und dem internationalen Umweltrecht.'" 

5. PrDzedualisierung und gLDbale Demokratie 

Es liegt in der Natur des innerstaatlichen (und europäischen) politischen Prozesses, 
daß die Interessen der Staatsbürger (und Unionsbürger) Priorität gegenüber den 
Interessen von Ausländern besitzen. Selbst wenn hoheitliche Verfahren nicht aus­
drücklich auf Bevorzugung oder gar Protektionismus abzielen, so besteht die regel­
mäßige Tendenz, eioheimische Interessen zu favorisieren und ausländische zu ver­
nachlässigen . Das Repräsencauonsprinz.ip, die verarbeiteten Informationen, die be­
teiligten Kreise, Rechtsetzungstradicionen und vieles mehr führen zu diesem Vorrang 
einheimischer Interessen,]' Ausländische Interessen, selbst wenn sie stark durch 
entsprechende hoheitliche Entscheidungen betroffen sind, finden in der Regel keine 
Beriicksichtigung in den maßgeblichen Verfahren. 
Hierin liegt ein demoknuiegdährendes Potential der Globalisierung: Im Zuge dieser 
Entwicklung haben mehr und mehr formal ",innerstaatliche« Entscheidungen trans­
nationale Auswirkungen von immer größerer Bedeutung. Die territorialen Grenzen 
eines politischen Gemeinwesens zeichnen immer weniger die Grenz.en der tatsäch­
lichen Betroffenheit seiner politischen und rechtlichen Entscheidungen.7' Dieser 
Beitrag regt an, die Auslegung des wrO-Rechts durch das Berufungsgremium als 
Antwort und Gegenstrategie zu dieser undemokrauschen Folgeerscheinung der 
Globalisierung zu begreifen. Thr wird nicht (de lege ferenda) ein (Utopisches?) Welt-

66 EuGH.Il<. 7/61, Kornrnissionll~tlien, Slg. '961, 69f, 7>0; Il<. "3/80, Kommission/Irhnd, Slg. 1981, 16110 

16}7' 
67 WT/DS 16/AB/R, wr1DS48/ABIR (I. Teil Fn. 71), z;H. 104 . 

6& Zu den möglichen Schriaen ~l. dir Vorscnliigr in: WuppcnAl Ins,;lul (ur Klima, UmwclL, Enc'19c, 
Zukunft<f.higes Deutschland, 1996, 1 IJ ff. 

69 M. Hilf. Freiheit des Wclfh.ndds con,,'" Umweltschufzl, NVwZ '000, 481 H. ( .. S} ff.). 
70 M. 8r()nck~11, More I'o"'erto ,he WTOI, JIEL 1001, 4', 56 ff. 
7' Maduro(LTeil Fn. 8o), q6H. 
7' D. HeidJA. Mrur=/D. Gl.odblau/j. !'eTTalOn, Global Tramfonn.rioos, 1999, 06; U. Beck, Was i" 

Glob:tlisi.,,:mgf, 1998, !l ff. 
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parlament entgegengestel!t,7l sondern (de lege 14(a) die Pflichr zur Multilateralitäl: 
Wenn eine hoheitliche Emscheidung eines wrO-Mitglieds die wirtschaftlichen In­
teressen der Bürger anderer Sraaren massiv berührt, dann müssen deren Interessen 
berücksichtigt werden, entweder mittels einer pakcierten Lösung zwischen den be­
troHenen Staaten, oder, sollte dies unmöglich sein, durch »simulierte Muhjlateralitär« 
in den internen Verfahren. Hierin liegt ein origineller Beitrag zur Fortentwicklung des 
demokracischen Prinzips und zur Konkrctisierung »gurcr Regierungsführung" (good 
governance). 
In ciner Reihe von Berichten haben die Panel und das Berufungsgremium das WTO­
Recht als Verpflichtung der WTO-Mitglieder interpretiert, mit den nachteilig be­
troffenen Micgliedern multilaterale Lösungen zu suchen, ohne der Lösung jedoch 
konkrete materielle Vorgaben auf der Grundlage des WTO-Rechts zu machen/~ 

Diese Verpflichtung findet insbesondere Anwendung, wenn die angegriffene handeIs­
hemmende Regelung in erster Linie dem Schutz nichr-winschaftlicher Interessen 
dient, etwa dem Umwelt- oder Verbraucherschutz. Insbesondere in kritischen FäJlen 
"'prozeduralisiert« das Berufungsgrem.ium die materiellen wrO-Verpflichtungen 
und zwingt das verantwortliche Mitglied, eine international vereinbarte Lösung zu 
suchen . Auf diese Weise wird vermieden, materielle wrO-Vorgaben zu einem 
rendenziell dereguliereoden oder harmonisierenden Wehwirtschaftsrecht auszu­
bauen, an das die WTO-Mitglieder ihre Rechtsordnungen anpassen müßten. Wohl­
gemerkt: Es wird nicht pauschal einer »Prozeduralisierung", einer allgemeinen Um­
formung materieller Verpflichtungen in verfahrensrechcliche Anforderungen das 
Wort geredet. Ein solches Verständnis würde durch die Berichte nicht getragen 
und widerspräche der klaren Aussage vieler wrO-Bestimmungen. Verfahrensrecht­
liche Anforderungen sind die notwendige Ergänzung marerieller Verpflichtungen 
und können nichr deren allgemeines Substitut sein. Dicse Einsicht schließt jedoch 
nicht aus, einer materiellen Vorschrift bestimmte prozedurale und organisatorische 
Anforderungen 2U entnehmen, die ihrer inhaltlichen Zielsetzung dienen. li 

Die verfahrensrechilichen Anforderungen, die auf eine multilaterale Losung des 
Konflikts gerichtet sind, konkretisieren sich in zwei Stufen, deren nähere Beziehung 
noch der Klärung harn. Zunächst verpflichtet das Berurungsgremium das verant­
wonJiche WTO-Mitglied, den handclshemmenden Effekt einer einschlägigen nacio­
nalen Maßnahme minels multilateraler Kooperation zu mi nimieren/6 Entsprechende 
Verhandlungen können nicht allein mir staatlichen Stellen geführt werden, sondern 
auch direkt mit den betroffenen (Exporr-) Untemehmen.77 Diese Verpflichtung, 
bereits im legislativen Verfahren die Handclspartner und gegebenenfalls betroffene 
Private anzuhören und mit ihnen zu verhandeln, kann als Ausdehnung des demo­
kratischen Prinzips auf ausländische Interessen verstanden werden, wenn man bereit 
ist, qualifizierte Beteiligungsverfahren als Konkretisierungen des demokratischen 
Prozesses zu begreifcn.78 Zugleich veranJaßt das WTO-Rechl hierdurch außerhalb 
seines eigenen (defizitären) institutionellen Rahmens einen internationalen politi-

7l Zur Forderung einer parlamentArischen Versammlung und eines .civil so,;"ty wmmine •• E -u. Pecen­
""",n, Human Righu lnd lnl.marion,l Economic Law in rhe lISI Cenrury. JIEL ~OO'. J. H I. 

74 wrlDS d9 (I. Teil Fn. 20), Ziff. Z7; wr/DS 58/ABfR (Fn, 41). Zi{{. 174 {{. 
75 Zur ProzcdulaJisierung im Bereich der delll~hen Grundrechle etwa T. Vestillg , Prozcdurale, Rundfunk· 

re<:hl, 1997,94 ff. 
76 wr /DS 119 (I . Teil Fn. 10). '7; WTIDS S&/ABIR (Fn. 4S), Zuf. '74/1. Es sei erinoen. d>ll herkunhsbe­

zogen. Maßnahmen, llso Maßnahmen, die gegen ein .pezifische. a.nderes WTO-Mirglied erlassen 
werdcn, als offen diskriminierend besonders hohen Rechtfertigungs.ln1orderungen unrerliegen. 

77 WTrDS '/9 (1. Teil Fn. ~o), 17· 
7& Eine ZUS1mmenstcliung J" Auseinandersetzung m;, Bcitr'geR u. a. von E,- W. Bäckmforde, B.-O. Br)'de, 

A. Fist/Im, T. Groß in: Redttklu,1I KritiIChe /ulliz, Demokmie und GrundgcsClz, >000; vgl. auch A. VOll 
Bogd4ndy, Demokralisch, demokratischer,.m demokr.ti",hsrenl Zur Smgerungsr.higkeir cine, Verf ... -
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schen Prozeß, der auf eine Koordinierung (nicht: Harmonisierung!) innerstaatlicher 
RegeluDgen abzielt, was im Rahmen der WTO und auf der Grundlage des gehenden 
WTO-Rechts selbst kaum erreicht werden könnte. 
Scheitern die Bemühungen, eine multilaterale Lösung für den Konflikt zu finden, hat 
das verantwortliche Mitglied auf einer zweiten Stufe zu verfahren. In diesem Fall 
verlang[ das WTO-Recht, daß das Mitglied in seinem Verfahren die Interessen der 
betroffenen wrO-Mitglieder und seiner Bürger in Rechnung stellt, und zwar auch 
dann, wenn hierzu keine spezielle internationale Verpflichtung besteht.7? Dies wird 
im Bericht des Berufungsgremiums im Fall ReJormulated Gasoline besonders deut­
lich. Das Berufungsgremium hu dort festgestellt, daß "while [he Unired States 
counted the cost for its domescic refiners ( ... ), mere is nothing ( ... ) LO indicate 
that lt did other chan disregard that kind of consideruion when it c.ame [0 foreign 
rdiners«.80 Es zog hieraus den Schluss, daß dies ~goes weil beyond what was 
nessecary for [he Panel to determine that a violation of Artide IlI:4 [GAlT] had 
occured ... : 1 und daß eine willkürliche Diskriminierung vorlag. Mi[ anderen Worten: 
Die Kosten und die Angemessenheit nationaler Maßnahmen für die Handelspartner 
müssen über einen .. simulierten Multilateralismus« in der eigenen Politik berück­
sichtigr werden. Diese Anforderung bestätigt der Fall United Staus - Shrimps, in dem 
das Berufungsgremium die Feststellung unzulässiger Diskriminierung unter anderem 
damit begründer, daß die Angemessenheit des handelsbeschränkenden Rechtsaktes 
nicht mit Blick auf die Lage in den exportierenden Ländern geprüft worden war." Der 
Rechtsakt legte "a single, rigid and unbending requiremenl« fest, das" ütcle or 00 

flexibility« vorsah und folglich auch nach dem Chapeau des Art. XX GATI eine 
uoberechtigte Diskriminierung darstellte.!l Folglich müssen entsprechende Maßnah­
men (hier etwa zum Zwecke des Umwelrschutzes) so flexibel ausgestaltet sein und 
angewandt werden, daß sie vergleichbare Politiken anderer Mitglieder anerkennen 
und deren Produkte zulassen. Diese .. simulierte Multilateralität« dient dem demo­
kratischen Prinzip, da sie bezweckt, betroffene ausländische Interessen anzuerkennen 
und bei der Ausgestaltung des Rechts zu berücksichtigen. Nur wenn im innerstaat­
lichen Rechtsetzungsverfahren diese Interessen angemessen berücksichtigt wurden, 
ist nach wrO-Recht eine Importbeschränkung zum SchlitZ von Gemeinwohlinte­
ressen zulässig. 
Das Berufungsgremium hat nicht nur Voraussetzungen für legislative Verfahren, 
sondern auch für die Umserzung von Normen entwickelt. Hauptkriterien sind die 
Grundsätze eines fairen Verfahrens (due process und basic fairness) .84 In einem Eru­

reche-Schluss auf der Grundlage von An. X Abs. 3 GATIwendet es diese Prinzipien 
auf handelshemmende Maßnahmen an, die eine RechLfeniguog unter den Ausnah­
men des GATT suchen. ss Dies dient dem verfahrensrechc1ichcn Schutz anderer Mit­
glieder, wie im Fall United States - Shrimps deutlich wird. Gegenstand ist das Verbot 
des ImportS von Garnelen, die nicht mit Netzen gefangen wurden, die durch US-

rungspnnzip' am Beispiel ~iner NeugenaJrung der Verordnungsgebung. in: J. Bohnert, C Gro.mm, U. 
Kindhäuser \). 2 . (Hrsg.), FS A. Holle,b~ch, ,oe., )6). 

79 WTfDS >.19 (I. Teil Pn.lo), .&; wrlDS 58/ABIR (Fn. 45), Ziff. .69, '71 ff. 
80 WT/DS ./9 (I. Teil Pn. lo), 26 . 
R, WffDS 219 CI . Teil FO. IO) •• 6. 
8. wrfDS j8/ABIR (Fn. 41), Ziff. '77. 
gJ Ebenda. 
S. An dieser S,elle wird die OominlJl~ des amerikanischen Rcchts'YS'Cffil bei der Au sgesuhung des wro­

Re.:hts be.onders deudich. Die dem dJü prDUtt.m eheSlen cnosprechende Figur im englischen Rech, wäre 
die /ldlUr41 jl/slice. S"wei, sich die Streilbeilegung,organe .ul wi .. enschaItliche LitfT:Irur beziehen, 
werden - mi, ganz =nigen AusMhmen - entsprechend den Amt.s.sprachen d., WTO nur englisch-, 
fr:u\Zosi.ch- und ,p~nilchlprachige Werk<: berüdr.sichtigt, mit ';ner klaren Dominanl des Englischen. 

8{ WTIDS 18/AßIR (Fn. 45). Zilf. '9°. 
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Zertifikat als »turtle friendly~ ausgewiesen waren.so Die Feststellung einer willkür­
lichen Diskriminieruog beruhte zu einem erheblichen Teil auf der »singularly infor­
mal and casual« Natur des Zertifikationsverfahrens, das beide Grundsätze due process 
und basic fairness verletzt hätte. i} Das Berufungsgremium stellte fest., daß: 
»there is no fonnal opponunicy for an applicant country to be heard, or [0 respond to 
any argumencs that may be made against it, in the course of the cenificaLion process 
bcfore adecision to grant or deny cenification is made. Morcover, no formal written, 
reasoned decision, whether of acceptance or rejection, i.s rendcred [ .. .]. Countries 
which are granted cenification [ ... ] are not lloLified specifically. Countries whose 
applicltJOnS are denied also do not receive notice [ ... ]. No procedural review of, or 
appeal from, a denial of an application is provided«.B8 
Hieraus folgene das Berufungsgrernium, daß die in Art. X Abs . .> GATT festgelegten 
Minimalstandards von Transparenz und Verfahrensgerechtigkeit nicht eingehalten 
waren.89 Nicht nur bei der Rechtsetzung, sondern auch bei der Anwendung handels­
hemmender Rechtsahe müssen ausländische Interessen somit angehört werden. 
Darüber hinaus sind die Mitglieder verp/lichtCl, Entscheidungen in den Verfahren 
für eine lmponerlaubni.s zu begründen und ausreichenden Rechtsschutz gegen eine 
Verweigerung der Erlaubnis bereitzustellen. Die weitreichende Publikationspflicht 
dient ebenfalls de.m Schutz anderer Milglieder.?" 
Zusammenfassend ist festzuhalten, daß das Berufungsgremium Grundelemente des 
RechtsstaatSprinzips und des demokratischen Prinzips auf Ausländer erstrecke. Nur 
wenn diese verfahrensrechdichen Voraussetzungen erfüllt sind, kann der imponie­
rende Mitgliedstaat seine inländischen Interessen und Praferenzen verfolgen.?' Auf 
diesem Weg vermeidet das Berufungsgremium eine problematische materielle Ver­
dichtung von wro- Vorschriften zu einem übergreifenden Welrwirtschafcsrecht mit 
Aussagen (ür eine Füllc wichtiger Rechtsbereiche. Gänzlich offen ist jedoch, wie diese 
verfahrensrechtlichen Voraussetzungen effektiv in Gesetzgebungs- und Verwalrungs­
verfa.hren der wrO-Mitglieder eingepasst werden können. 

IV. Schlußbetrachtung 

Internationaler Handel ist uner/;ißlich zur Verbesserung des globalen Wohlstands, der 
von den armen Ländern dringend benötigt und von den meisten Bürgern der rei­
cheren energisch geforden wird. Multi!aterale Regeln, die den Marktzugang erleich­
tern und Diskriminierungen bekämpfen, sind die Voraussetzung eines lebensf;ihigen 
Handelssystems. Derartige Regeln müssen auf interne regulatOrisehe Maßnahmen 
Anwendung finden, sollen sie ihren Zweck erfüllen. Denn solche regulacorischen 
Maßnahmen betreffen angesichts der wachsenden globalen wirtschaftlichen Verllech­
tung immer mehr grenzüberschreitende wirtschaftliche Transaktionen und beein­
trächtigen damit leicht ökonomische Prozesse und wirtschaftSrechtliche Emschei-

86 Näher cbend., ZifL '77 ff. 
87 Ebcnda.. ZifL 18 •. 
88 Ebend;]., Zilf. 180. 
89 Ebend., Ziff. 183. 
90 Vgl. auch An:. 7 SPS-Übereinkommcn in Verbindung mit Ann"" B. Er cn!:hih ein Veröffenrli,hllng'gebot, 

verpflichtet di~ Milgli~de~ ~ine WormalioruSlelle einzurichten. und "erlang' ein NOlifizierungsvertah­
ren, Das Berulungsgremium mißI diesen drei Vorschriften großes Gewicht zu. Deren lnterprelalioo in 
Berufungsgromium. Wf/DS76/ADIR Japan - Mfd",res Affecrmg AgticultuTa/ Producu, Ziff. 101 ff" 
begrundel Veroffendichungserfordcmi,se, die weit über den St:.!nd~rd der meisten WfO-Mitglie<ler 
hinausgehen, dazu "/Jon Bogd..ndy (1. Teil Fn. 4'),484 If. 

91 Wf/DS S8/AB/R (Fn, 41). Zifl. 169 (I. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-2001-4-425 - Generiert durch IP 216.73.217.118, am 29.04.2026, 04:43:14. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-2001-4-425


dungen anderer Staaten.~' Genau aus diesem - notwendig - weiten Anwendungsbe­
reich resultiert jedoch das bedenkliche Potential des WTO-RechIS, durch die Aus­
bildung eines wimchaftsrechuichen Korpus, auf den der (demokratische) politische 
Prozess wenig Einfluß hat, das Verhältnis zwischen Recht und Politik grundlegend zu 
ändern. 
Die Auslegung des WTO-RechLS muß diesem Dilemma begegnen. KernanJiegen des 
Modells koordinirmer lmerdependenz ist es, der regulativen Autonomie der WTO­
Mitglieder einen hohen Stellenwert einzuräumen, das materielle mO-Recht auf die 
Konkretisierung des Prinzips der Nichtdiskriminierung zu konzentrieren. eher regel­
als prinzipiengeleitet zu argumenrieren9l uf\d im Falle nonnativer Unbestimmrheit 
das WTO-Rech! verfahrensrechclich zu interpretieren. so daß es einen St.1.at zwingt, 
legitime ausländische Interessen zu berücksichtigen, die andernfalls in den einschlä­
gigen Verfahren keine Stimme hätten.9' An diesem Punkt könnte sich die Weiterent­
wicklung des WTO-RechLS am internationalen Umwelrrecht orientieren. Es ist eine 
der größten Leisrungen des internationalen Umwe!trechrs, daß die staatlichen Em­
scheidungstdger die durch die Entscheidung betroffenen ausländischen Umwelt­
interessen angemessen zu berücksichtjgen haben.9J Vielleicht kann sogar versucht 
werden, auf dieser Linie für das internationale WinschaflSrecht einen Begriff welt­
umspannender wircschafllicher Sicherheit zu entwickeln, inspirien vom umwelt­
rechtlichen Begriff der shared natllral resources_~ 
Mit Blick auf die kommende Verhandlungsrunde zur Weiterentwicklung der wro ist 
eine gewisse Skepsis angezeigt, ob eine weitere, über das Prinzip der Nichcdiskrimi­
nierung hinausgehende Ausdehnung des WTO-Rechts wünschenswen ist. etwa durch 
die Einführung von Regelungen zum Schutz der Umwelt, zu Arbeitsbedingungen, zu 
Menschenrechten oder zum Wettbewc:rb.97 UmwelLSclmtz. Arbeitsbedingungen und 
Wettbewerb sind Bereiche. die in der Regel ebenso legitimationsstiftende wie effiziente 
legislatorische Verfahren benötigen, über welche die mo nicht verfügt und nach 
ihrer Struktur als globale Organisation wohl auch kaum verfügen Iunn.?~ Der Bereich 
der Mensche.ruec}nc mit aU seinen komplexen Fragen erscheint noch weniger als 
WTO-Gegenstand geeigne[.9~ Die kommende Verhandlungsrunde soUte sich viel­
mehr vordringlich der Defizite des gegenwärtigen Rechtskorpus' annehmen.'oo 

9' R. Schmidt, Der Vcrfwrungssta . .al im Gcllcchl der in,cm.,ion,len Beziehungen, VVD$tRL}6 (1977), 66, 
69; Ltnger (I . Teil Fn .• 0), '9. 

9J Denn ein~ an Prinzipien orienlierte Auslegung cnrf.lrcr in der Regt! eine weil größere Dyn>mik, 
U~rpmanll (I. Teil Fn. I I), 57'; zugunsten einer solchen Orienlierung M. Hilf, Powu, Rules ,nd 
Principl .. - which Orien!>Iion (or WTO/GATf Lawl, JIEL '00), 11 J. 

94 Ein weiterer Bereich von entsCheidcnder Bedeutung für die En<wicklung des Modells kQ()rdini~ru1' 
Inurdq""denz iSt das Streitheilegungsverlahren, in,b.sondere Beweislauregeln und Komrolldichte. 
AngesichIS ihrer Komplexi", werd.n sie hier nichl trÖrtert. 

91 Ausfuhrlieh M. Bothe, Grenzüberschreitender Ve"",,\rungsrechmchuI2 gegen Umwelt bel~l.nde An­
lagen, UPR ) (198), .; tim., Le Tribunal.dminimatif (Od'ral allem. nd reconnaille principe dc l'eg.lil' 
d 'acce<, Revue juridique de l'environnement 1988, 186; M. Haedricb, ImerlUt',on.ler UmwcllSChutz und 
Souvcrinicirsverueht, Ocr S,Ul 39 (1000), l47, 114 f( . 

96 Doc UNEP/IG 1.1>, • . F~bru.r 197&. 
97 }. Bourgcoi" On Ihe Inlemal Mor~lity of WTO l>w, in: FS Ehlcnnann (I. Teil Fn. 14), S. J (MAnuskript); 

MaJ,It,hit" (Pn. )8). Zur ,veilreichende.n europ'i.chen Position ~gl. die Mitteilung der Kornmi"ion an 
den Rat und das f.uropiiischc Parhment. Das KonzepI der EU für di. WTO-Ja~ruusendrtmde, Kom 
(99), B' ~ndg . ; 8. MAY, Die deutsch-europäische Verhandlungsposilion bei dcr WTO-H.nddsrundc, 
Au.< Poli,ik und Zeitgeschichte, B 46-47/99, '7. Zur PO<i,ion der En[Wicklungslandcr vgl.}. Winndnn, 
Die Entwicklung,linder vordcr "cuen WTO-Rund<. Au. Polilik und Ztitg<schichl~, B 46-47/99, )l. 

98 Ebenso D:mkcV Su,h",,&'nd/ Rllggiero (I. Teil Fn. J8). 
99 Dwr aber E.-U Pn~r<T7UJlII, Human Rights .nd Glob..! Integration Law: Principl .. for Consrilulio­

n,li.zing ,he World Economy, in: FS Ehlermann (I. Teil Fn. '4). M,n ,olhe auch vonichtig scin, die WTO 
,Is Dcmoknllisicrungsinsrrumcnl zu ßu=n; dafür aber Howse (Fn. 37), l'7 f~ zu den Gef.lhren näher 
A. flOn BogdLzndy, Grundrech .. ~emeimch.fl .Is Jntegra,ionniel~, JZ 1001, I p. 

'00 Hinweise crwa b.i !3ronduN (Fn. 60),64 f. 
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440 Wichtige Arlregungen stammen auch in dieser Hinsicht von dem Berufungsgremium, 
das versucht, seine Informationsbasis zum Zwecke eines angemessenen Ausbaus des 
wrO-Rechtskorpus durch die Zulassung von sog. Amicus curUze briefs zu verbrei­
tern,'O' Solche Bemühungen zur Steigerung der Transparenz und Legitimität einer 
imernacionalen Organisation, die weiterhin als eine der unzugänglichsten gilt, sind zu 
begrüßen. '01 Erwägenswen ist weiter eine Verbesserung der Tätigkeit der Räte, 
Ausschüsse und Arbeitsgruppen, nicht in dem Sinne, ihnen die Kompetenz für 
bindende einseitige Entscheidungen einzuräumen, sondern als Instirutionen, in denen 
sich operative Netzwerke bilden, die die Herausforderungen der Globalisierung auf 
einer multilaten1.len Grundlage behandeln. Die wirksame Umsetzung der im Rahmen 
der Prozeduralisierung eingeforderten Multilateralität wird zu einem nicht unerheb­
lichen Teil hiervon abhängen.'O) 
Von den drei dargestellten Ansätzen beeimrächtigt das Modell koordiniener Inter­
dependenz am wenigsten die politische und rechtliche Autonomie der wrO-Mit­
glieder. Und doch verlangt das wrO-Recht selbst nach dieser Lesart tiefgreifende 
Reformen, damit die Verfahren der Mitglieder den Anforderungen von ~Multilate­
ralität~ und .. Objektivität und Rationalität in der Rechtsetzung« genügen. Demo­
kratische Politik führt nicht immer zu dem, was aus einer rechtlichen oder wissen­
schaftlichen Perspektive als objekrive und rationale Gesetzgebung verstanden werden 
kann, Mehr noch: Die verfahrensrec.htlichen Anforderungen könnten eine noch 
größere Herausforderung für die WTO-Mitglieder darstellen als materielle Erfor­
dernisse.'o, Es ist beträchtlicher Widerstand zu erwarten, da die Bevorzugung der 
eigenen Staatsbürger in die Logik der meisten Verfassungen eingeschrieben ist. 
Meines Wissens müssen die betreffenden Reformen der legislativen und administra­
tiven Verfahren noch durchgeführt werden. Schlimmer noch: Es ist noch nicht einmal 
klar, wie die einschlägigen Verfahrensbestimmungen konkret :\Ussehcn könnten. Aus 
diesem Blickwinkel könnte das WTO-Recht eine wahrhaft fundamentale Auswir­
kung habL'n, da die Pflicht zur Berücksichtigung ausländischer Interessen eine Neu­
vermessung des Demokratieprinzips erforderlich erscheinen läßt.'O\ 
Aus einer anderen Siche könnten diese Anforderungen hingegen als konsequente 
Fortentwicklung der Verknüpfung von Souveränität und Verantwortlichkeit begrif­
fen werden. In der verfassungsrechclichen Diskussion ist weitgehend anerkannt. daß 
Souveränität im demokratischen Verfassungsstaat nicht nur die Kompetenz zu ein­
seitiger Regelung, sondern auch eine verfassungsmäßige Verancwortlichkeit gegen­
über der Bevölkerung bedeutet. Wendet man dieses Verständnis auf den Außen aspekt 
von Souveränität in einer interdependenten Welt an, so liegt es nahe, dieser Souve­
ränität auch eine gewisse Ven1.nrworrung für Menschen zu entnehmen, die außerhalb 
dieser politischen Gemeinschaft leben, aber von ihren Entscheidungen betroffen 
sind,tel> DJlnach wären die Anforderungen des wrO-Rechts nichts anderes als Kon-

101 Vgl. BerichI d.s Bcrufuogsgremiums "om 8. November 1000, WfIDS 131/9. Er ruhm jedo.:h zu 
nu.< SI ver Kritik elniger WTO-Mitglicdcr, vgl. BRIDGES Weekly Tldd. News Dige.L, Bd. 4 Nr.4o\ 
vom 2 I. November '000. http://ww .... ictsd.ory/htmllweekly/storyI.>I·IlooOO.h.m.Niiher P. C. M av­
,oidis, AmicU< Curi.e Bricls before tho WTO. und D. Sieger, AmiCU5 Curi,e: Panicip.nc or fnelld?, 
beid. in: FS Ehlermano (I. Teil Fn.1.4). 

I 02 GoldsteiralM tl.rrin (I. Teil Fn. 14), 6) 1; Weiler (I. Teil Fn. (8), I I H.; IU wei,w'eichenden S,r: .. .gien l·gI. 
Hew,e/Niro14uli, (Fn. 10), I I H. 

IOJ Ein dramatisch •• Bild, wa, and~r.nhJJ.. p=icrcn könnIe, zcichnec I-M. G"ihenno, Demokrnie am 
Wendepunkt?, Internation,le Politik .j ('998), I~. 16. 

10.j S. Ca,sese, Gli !lati neUa cele intemazionale dei poten pubblici, Riv. Tri. Dieino pubblico '999. JlI, 

)26 fL 
lOS So übersclu-eitet ~ B. dtr Vel'liuch 'IM HofPu, dieS< Anforderungen mi. dcm demokrn,ischen Prinzip in 

Einklang ru bringen (Fn. p). )09 (1., weit die Glenzen verf:u.ungsrechllicher Orthodoxie, 
tol> Ltnger (I. Teil Fn. 10),1) Ii., p . 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-2001-4-425 - Generiert durch IP 216.73.217.118, am 29.04.2026, 04:43:14. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-2001-4-425


krelisierungen eines angemessenen Verständnisses des Verfassungssraates in einer 
interdependenteJ1 Welt. Nach dem Verständnis des Modells koordinierter Interde­
pendenz würde das WTO-Recht dann das Prinzip demokratischer Souveräoitär 
ergänzen und nicht verletzen,'07 und es zeichneten sich neuen Koppelungen von 
Recht und Politik ab, die das dilemmausche AuseinanderfaUen von demos und 
Betroffenheit im Zuge der sich globalisierenden Wirtschaft wenn nichl überwinden, 
so ihm zumindest begegnen. In diesen Fragen und Herausforderungen könnte die 
wahre verfassungsrechtliche Dimension der WTO liegen. Die WTO birgt somit 
beides: Entkoppelung von Recht und Politik und neue Wege globaler Demokratie. 
Sie ist Gefahr und Chance zugleich. 

Manfred Bruns/Rainer Kemper (Hrsg.) 

LPartG 
Gesetz zur Beendigung der Diskriminierung 
gleichgeschlechtlicher Gemeinschaften: 
Lebenspartnerschaften 
Handkommentar 

Das BVerfG hat am 18.7.2001 die das LParlG betreffende Einstweilige 
Anordnung abgelehnt. Damit ist es am 1.8. in Kraft getreten. 
Das neue Gesetz wirft eine Vielzahl verfassungs- und einfachrechtlicher Fra­
gen auf, durch die komplizierte Verweisungstechnik ist es für den Laien kaum 
verständlich. Nahezu alles ist umstritten , aber anzuwenden. 
Der Handkommenrar Hk-LPartG bietet : 
• eine Gesamtkommentierung der wichtigsten Teile des unübersichtlichen 

Artikelgesetzes, 
• umfassende Erläuterungen zu allen Facetten des RechlsinstilULS einschließ­

lich der Folgeregelungen aus dem Eherecht. dem Namens- und Unter­
baltsrecht bis hin zum Erbrecht. 

• ausfUhrliche Darstellungen zum Verfassungsrech/, Mietrecht, Ausländer­
und StaalsangehörigkeilSrecht, Beamtenrecht, Sozialrecht, Steuerrecht, 
Internationales Privatrecht. Verfahrensrecht. Kosten- und Gebührenrecht 
sowie zu den Besonderheiten in bezug auf Transsexuelle 

• alle Artikelregelungen, das Lebenspartnerschaftsergänzungsgesetz 
sowie die Entscheidung des ßVerfG im Volltexl. 

Der Hk deckt die Auslegungs- und Abgrenzungsfragen der Praxis nahezu 
lückenlos ab und ist für alle, die sich mit Lebenspartnerschaftsfragen befassen 
müssen, unentbehrlich. 

2001. LVII, 584 S .. geb .. 79,- €. 136.- sFr. ISBN 3-7890-7533-7 

n NOMOS Verlagsgesellschaft 
U 76520 Baden-Baden 

1°7 Naher G. D4bm/]. Dtlbrlick/R. Wal/rum, VÖlkerre<:hrllr,l. AuO. 1,89. § 'llV r. 
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